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B E K A N N T M A C H U N G

Die 4. öffentliche Sitzung Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses findet am

Dienstag, den 26.10.2021 um 20:00 Uhr 
im großen Saal des Bürgerhauses 

statt.

T a g e s o r d n u n g
Öffentliche Sitzung
1. Budgetbericht gemäß § 28 Abs.1 GemHVO für den Zeitraum vom 01.01.21 bis 30.09.21
2. Ausserplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO

hier: Pflastersanierung 'Im Hainspiel'
3. 2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 

Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung)
4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21

hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung
5. Mitteilungen und Anfragen
6. Verschiedenes

Niederdorfelden, 14.10.2021

gez. Dirk Bischoff
Ausschussvorsitzender

Aushang: 18.10.2021
Abhang:   27.10.2021
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P r o t o k o l l 

 
der 4. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses 

vom Dienstag, 26.10.2021 
 

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 
Sitzungsende:  20:40 Uhr 

 
Anwesend sind: 
 

I.  Vorsitzender: 
Dirk Bischoff 
 

II. Die weiteren Mitglieder: 
Markus Schwarz 
Carsten Frey 
Christian Sander 
i.V. Markus Kroh 
Julia Bauscher 
Matthias Zach 
 

III. Von der Verwaltung: 
Carsten Breitbach 
Ute Klingelhöfer 

 
 IV. Schriftführung: 

Stefan Waas 
 

Entschuldigt fehlten: 
Carolin Heinemeyer   
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Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Budgetbericht gemäß § 28 Abs.1 GemHVO für den Zeitraum vom 
01.01.21 bis 30.09.21 

(VL-203/2021) 

 

2. Ausserplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO 
hier: Pflastersanierung 'Im Hainspiel' 

(VL-201/2021) 

 

3. 2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die In-
anspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Nie-
derdorfelden (Kostenbeitragssatzung) 

(VL-184/2021) 

 

4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21 
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung 

(VL-90/2021) 

 

5. Mitteilungen und Anfragen  
 

6. Verschiedenes  
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Sitzungsverlauf 
 
Ausschussvorsitzender Dirk Bischoff eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses um 
20:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschluss-
fähig ist. 
 
Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Einwände. Sie wird wie folgt erledigt: 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Budgetbericht gemäß § 28 Abs.1 GemHVO für den Zeitraum vom 
01.01.21 bis 30.09.21 

VL-203/2021 

 

Fr. Klingelhöfer stellt den Budgetbericht gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.2021 bis 
30.09.2021 vor. Auch wenn sich das Defizit des ordentlichen Ergebnisses durch den zwischenzeitlichen  
Mittelabruf für die bereits durchgeführten Straßeninstandhaltungen im Rahmen des Förderprogramms 
Hessenkasse verringert hat, beträgt es 2.008.275,92 €.  
Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen aus den Wenigererträgen der Gewerbesteuer in Höhe von 
1.513.395,14 €.  
Das entstehende Defizit kann aus den vorhandenen Rücklagen zum 31.12.2020 ausgeglichen werden. 
 
Beschluss: 

Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.21 bis 30.09.21 
wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
2. Ausserplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO 

hier: Pflastersanierung 'Im Hainspiel' 
VL-201/2021 

 

Herr Breitbach erklärt die Problematik der Pflastersanierung im Straßenbereich „Im Hainspiel“. Das lose 
und ungeeignete Natursteinpflaster muss gegen Betonsteine getauscht werden, da der ursprünglich ein-
gesetzte Werkstoff nicht geeignet ist und eine dauerhafte Instandsetzung nicht gewährleistet werden kann. 
Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 45.000,00 €/brutto. Es wird um Zustimmung einer  
außerplanmäßigen Ausgabe für dieses Jahr gebeten, da die Ausschreibung bereits 2021 erfolgen soll und 
man rechtliche Sicherheit haben will. Darüber hinaus werden die Mittel im Haushalt für das Jahr 2022 
veranschlagt.  
 
Beschluss: 
Der außerplanmäßigen Ausgabe für die Pflastersanierung ‚Im Hainspiel‘ in Höhe von 45.000 € wird zuge-
stimmt. Die Deckung erfolgt aus den veranschlagten Mitteln des Teilhaushaltes 12. 
 
Darüber hinaus werden die Mittel im Haushalt für das Jahr 2022 veranschlagt. 
 
3. 2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 

Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder in der Ge-
meinde Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung) 

VL-184/2021 

 

Frau Klingelhöfer erläutert den vorgelegten Änderungsvorschlag mit einer 5%-igen Erhöhung der Kosten-
beiträge. Die Kostenbeiträge im Ü3-Bereich werden auf Basis einer zugrunde liegenden maximalen Ge-
bühr und eines hieraus ermittelten Stundensatzes für eine 6stündige Befreiung errechnet.  
Bei einer 5%-igen Erhöhung erhöht sich dieser Stundensatz um 2 €. Bei einer jährlichen 3%-igen Erhö-
hung würde sich dieser Stundensatz um jährlich 1 € erhöhen.  
Die vorgeschlagene Erhöhung des Kostenbeitrags zum 01.01.2022 bedeutet im Ü3-Bereich eine monatli-
che Erhöhung des Kostenbeitrags, je nach Betreuungszeit, um 4€/4€/8€. Bei einer jährlichen Steigerung 
würden die Kostenbeiträge monatlich um 1€/2€/4€ steigen. 
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Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit dem HSGB abzustimmen, ob bei einer jährlichen 3%-igen 
Steigerung der Kostenbeiträge jeweils eine Änderungssatzung zur Kostenbeitragssatzung zu beschließen 
ist oder ob es ausreichend ist, in der Satzung eine pauschale Formulierung für eine jährliche 3%-ige Stei-
gerung anzuführen. 
 
Antwort HSGB vom 27.10.2021 (telefonisch geklärt): Der HSGB empfiehlt zur besseren Transpa-
renz und Klarheit jährlich eine Änderungssatzung über die Änderung der Kostenbeiträge unter 
eindeutiger Anführung der zu zahlenden Kostenbeiträge zu beschließen. 
 
Hinweis der Verwaltung: Den in der Sitzung des Haupt- Finanz- und Sozialausschusses vorgetragenen 
Vorschlag, bei der Neuaufnahme von Kindern auf die jährliche Kostensteigerung hinzuweisen, wird die 
Verwaltung nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung umsetzen. Weiterhin wird in den 
nächsten Tagen die ‚App-care‘ eingeführt, welche eine schnelle und einfache Kommunikation mit den 
Eltern und den Kindergärten ermöglicht, so dass alle Eltern jederzeit schnell und transparent über Ände-
rungen informiert werden können. 
 
Es besteht im Ausschuss Einvernehmen, dass der Gemeindevorstand vor einer erneuten Änderung der 
Kostenbeiträge ab dem Jahr 2023 die im U3 Bereich zugrunde liegende Einkommensstaffelung sowie die 
Spannen der Kostenbeiträge prüfen soll, ob eine Anpassung vorzunehmen ist. 
 
Hinweis der Verwaltung:  
Derzeit nehmen 6 Familien die ‚Einkommensabhängige Gebührenermäßigung‘ wie folgt in Anspruch: 
 
3 Familien bis 40.000 Euro 
2 Familien bis 60.000 Euro 
1 Familie bis 80.000 Euro. 
 
Die Eltern werden jährlich angeschrieben. 
 
Beschluss: 
Der 2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Tages-
einrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung), gültig ab 01.01.2022, 
wird zugestimmt. 
 
 
4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21 

hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung 
VL-90/2021 

 

Der Haupt- Finanz- und Sozialausschuss beschließt einstimmig, den vorliegenden Änderungsvorschlag 
von Frau Schneider zu § 17 Abs. 5. Die Geschäftsordnung wird aufgrund des Beschlusses entsprechend 
angepasst. 
 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21 zur Änderung der Geschäftsordnung 
wird mit 1 Ja-Stimme und 6 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
 
Beschluss: 
Die rechtliche Prüfung zur Einwohnerfragestunde des Hessischen Städte- und Gemeindesbundes (HSGB) 
vom 15.07.2021 wird zur Kenntnis genommen.  
Die Zweite Änderung der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse hier: § 17 
Abs. 5 wird beschlossen. 
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5. Mitteilungen und Anfragen 
 

Zu diesem TOP liegt nichts vor. 
 
6. Verschiedenes 

 

Zu diesem TOP liegt nichts vor. 
 
 
Ausschussvorsitzender Dirk Bischoff schließt die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses 
um 20:40 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme. 
 
 
 
Niederdorfelden, 27.10.2021 
 
 
   
gez. Dirk Bischoff  gez. Stefan Waas 

Ausschussvorsitzender  Stellv.. Schriftführer 
 

 



Der Gemeindevorstand

Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u.Pers.verwaltung

Drucksachen Nr.: VL-203/2021
Datum, 13.10.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 25.10.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021

Budgetbericht gemäß § 28 Abs.1 GemHVO für den Zeitraum vom 01.01.21 bis 30.09.21

Sachdarstellung:
Lt. § 28 Abs. 1 GemHVO sind die gemeindlichen Gremien über en Stand des Haushaltsvollzugs zu 
unterrichten.

Der Budgetbericht 01.01.21 bis 30.09.21 wird hiermit vorgelegt.

Beschlussvorschlag:
Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.21 bis 30.09.21 
wird zur Kenntnis genommen.



Der Gemeindevorstand

Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u.Pers.verwaltung

Drucksachen Nr.: VL-201/2021
Datum, 07.10.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 25.10.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021

Ausserplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO
hier: Pflastersanierung 'Im Hainspiel'

Sachdarstellung:
Das lose Natursteinpflaster im Straßenbereich wurde in den vergangenen Jahren diverse Male 
repariert. Allerdings kann, da dieser Werkstoff für den Fahrbahnbereich nicht geeignet ist, eine 
dauerhafte Instandsetzung nicht gewährleistet werden. 
Für eine beständige Reparatur müssen die Natursteine im Fahrbahnbereich gegen Betonsteine, 
die den Belastungen gewachsen sind, getauscht werden.

Die Kostenschätzung für das gesamte Baugebiet „Auf dem Hainspiel“ beläuft sich auf 45.000,00 
€/brutto. 

Die Maßnahme würde als separates Los, zusammen mit den Straßen- und Kanalsanierungsmaß-
nahmen in der Gronauer- und Feldbergstraße in diesem Jahr ausgeschrieben und im Jahr 2022 
umgesetzt werden.

Um die Ausschreibung in diesem Jahr vornehmen zu können, wird vorab um Zustimmung der 
ausserplanmäßigen Ausgsabe gebeten.

Darüber hinaus werden die Mittel im Haushalt für das Jahr 2022 veranschlagt.

Beschlussvorschlag:
Der ausserplanmäßigen Ausgabe für die Plastersanierung ‚Im Hainspiel‘ in Höhe von 45.000 € 
wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus den veranschlagten Mitteln des Teilhaushaltes 12.

Darüber hinaus werden die Mittel im Haushalt für das Jahr 2022 veranschlagt.
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Anlage(n):
(1) Bildnachweis Hainspiel 1
(2) Bildnachweis Hainspiel 2
(3) Bildnachweis Hainspiel 3









Der Gemeindevorstand

Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u.Pers.verwaltung

Drucksachen Nr.: VL-184/2021
Datum, 18.08.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 24.08.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 08.09.2021
Gemeindevertretung 16.09.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021

2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung)

Sachdarstellung:
Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Beschlussfsassung der Kostenbeitragssatzung zum 
01.08.2018 beschlossen, dass in den Folgejahren eine jährliche 3%-ige Beitragserhöhung Anpas-
sung der Kostenbeiträge angestrebt werden soll.

Da seit dem 01.08.2018 keine Beitragsänderung vorgenommen wurde, wird eine 10%-ige Beitrags-
erhöhung zum 01.01.2022 vorgeschlagen. Die Tarifsteigerung seit 2018 bis 01.01.2022 beträgt rd. 
6,6%, die restliche Steigerung entfällt somit auf die allgemeine Preissteigerung. 

Es werden folgende geänderte Kostenbeiträge vorgeschlagen:

seit 01.08.18 seit 
01.08.18 

seit 01.08.18 neu ab 
01.01.22

neu ab 
01.01.22

neu ab 
01.01.22

Ü3 100 % Kos-
tenbeitrag

abzgl. Be-
freiung

zu zahl.Kos-
tenbeitrag

100 % Kos-
tenbeitrag

abzgl. Be-
freiung

zu zahl.Kos-
tenbeitrag

Verände-
rung

12:30 150,00 150,00 0,00 180,00 180,00 0,00
14:30 202,00 162,00 40,00 225,00 180,00 45,00 5,00
15:00 216,00 162,00 54,00 240,00 180,00 60,00 6,00
17:00 270,00 162,00 108,00 300,00 180,00 120,00 12,00
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U3 seit 01.08.18 neu ab 
01.01.22 

(plus 10%)

Verände-
rung

Gebühr ab 
01.01.22 

(plus 10 %) 
gerundet

Verände-
rung

über 80.000 €
12:30 230,00 253 23,00 250 20,00
15:00 330,00 363 33,00 360 30,00

bis 80.000 €
12:30 220,00 242 22,00 240 20,00
15:00 315,00 347 31,50 345 30,00

bis 60.000 €
12:30 210,00 231 21,00 230 20,00
15:00 300,00 330 30,00 330 30,00

bis 40.000 €
12:30 200,00 220 20,00 220 20,00
15:00 290,00 319 29,00 320 30,00

Kostenbeitrag Ferienbetreuung
Ü3 12.30 Uhr 14.30 Uhr 15.00 Uhr

Je Kind Je Kind Je Kind
Elternbeitrag 10 Tage 75,00 € 100,00 € 108,00 €
neu ab 01.01.22 82,50 € 110,00 € 118,80 €
gerundet 82,00 € 110,00 € 118,00 €
Veränderung 7,00 € 10,00 € 10,00 €

U3 12.30 Uhr 15.00 Uhr
Je Kind Je Kind

Elternbeitrag 10 Tage 110,00 € 160,00 €
neu ab 01.01.22 121,00 € 176,00 €
gerundet 120,00 € 176,00 €
Veränderung 10,00 € 16,00 €

Es wird vorgeschlagen, dem nachfolgenden Beschlussvorschlag zuzustimmen.

In der Gemeindevertretung am 16.09.2021 wurde einvernehmlich verblieben, dass dieser TOP - 
bis zur Vorlage der Verwaltung für eine neue Kostenberechnung mit einer geringeren Beitragser-
höhung – zur weiteren Beratung im Geschäftsgang verbleiben soll.

Beschlussvorschlag:
2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Tages-
einrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung), gültig ab 
01.01.2022, wird zugestimmt.

Anlage(n):
(1) 2. Änderung d. Kita Beitragssatzung zum 01.01.22.docx
(2) Änd.vorschlag 5% v. 14.10.21_Kostenbeitrag ab 01.01.22



2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde 
Niederdorfelden (Kostenbeitragssatzung) vom 01.08.2018 
 

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 09.10.2020, § 31 ff des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert am 
25.06.2020, GVBl. S. 436, der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30.10.2019 (GVBl. S. 310), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. 
März 2013 (GVBl. 2013, 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden in Ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Änderung zur 
Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Benutzung der gemeindeeigenen 
Kinderbetreuungseinrichtungen vom 01.08.2018 beschlossen: 

 

Artikel 1 

§ 2 Kostenbeiträge wird der Absatz 1 und Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 

(1) Der Kostenbeitrag beträgt je Kind für Kindergartenkinder (Ü3) ab dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres 
 

a) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 180,00 €  
 

b) bei einer Betreuung von 7.00 bis 14.30 Uhr, (bis zu 7,5 Std./Tag bzw. 37,5 Wochenstunden) 225,00 € 
  

c) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden) 240,00 € 
  

d) bei einer Betreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr, (bis zu 10 Std./Tag bzw. 50 Wochenstunden) 300,00 € 
 

Der Kostenbeitrag beträgt je Kind für Krippenkinder (U3) vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres 

 

e) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 250,00 € 
 

f) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden) 360,00 € 
 

(2) Für die Inanspruchnahme der Ferienbetreuung während der Sommerschließtage werden folgende Kostenbeiträge für 
die Zeit der Betreuung erhoben. Der Notdienst erstreckt sich über 10 Tage und ist nur komplett in Anspruch zu 
nehmen. Eine tageweise Abrechnung findet nicht statt: 

 

Bei einer Betreuung von Kindern ab dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres für 10 Tage je Kind: 

 

Ü3 12.30 Uhr 
Je Kind 

14.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 
Je Kind 

Elternbeitrag 10 Tage 82,00 € 110,00 € 118,00 € 
 

  



 

 

Bei einer Betreuung von Kindern vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres für 10 Tage: 

  

U3 12.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 
Je Kind 

Elternbeitrag 10 Tage 120,00 € 176,00 € 
 

Die Betreuung bis 14:30 Uhr sowie 15:00 Uhr nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung verpflichtet zur Abnahme des Mittagessens.  

Artikel 2 

§ 3 Befreiung Absatz 2 erhält die nachfolgende neue Fassung: 

(2) Für die Berechnung der maximal zulässigen zeitanteiligen Gebühr für über sechs Stunden hinausgehende 
Betreuungszeiten wurde die Gebühr für den Halbtagsplatz (hier: 12.30 Uhr-Platz=150,00 €) und dem hieraus ermittelten 
Stundensatz von 27,00 € als Referenzmodell zugrunde gelegt.  
 

Der Kostenbeitrag beträgt nach dieser Satzung je Kind für Kindergartenkinder (Ü3) ab dem Monat der Vollendung des 
3. Lebensjahres: 

 

a) bei einer Betreuung von 7.00 bis 12.30 Uhr, (bis zu 5,5 Std./Tag bzw. 27,5 Wochenstunden)  180,00 € 
davon befreit          180,00 € 

Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten          0,00 € 

 

b) bei einer Betreuung von 7.00 bis 14.30 Uhr, (bis zu 7,5 Std./Tag bzw. 37,5 Wochenstunden)  225,00 € 
davon befreit          180,00 € 

Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten        45,00 € 

  

c) bei einer Betreuung von 7.00 bis 15.00 Uhr, (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden)  240,00 € 
davon befreit          180,00 € 
Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten        60,00 € 

  
d) bei einer Betreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr, (bis zu 10 Std./Tag bzw. 50 Wochenstunden)  300,00 € 

davon befreit          180,00 € 
Eigenanteil der/des Erziehungsberechtigten      120,00 € 

  



 

Artikel 3 

§ 4 Ermäßigungen der Kostenbeiträge Absatz 2 erhält die nachfolgende neue Fassung: 

(2) Die Kostenbeiträge nach § 2 Abs. 1 e und f dieser Satzung können auf schriftlichen Antrag der Kostenbeitragspflichtigen 
bei schriftlichem Nachweis des Familienbruttoeinkommens wie folgt ermäßigt werden: 
 

a) Bei einer Betreuung von Kindern vor dem Monat der Vollendung des 3. Lebensjahres: 
 

Jahresbrutto-Einkommen  
12.30 Uhr 
Je Kind 

15.00 Uhr 

Je Kind 

bis 40.000 € 220,00 € 320,00 €

bis 60.000 € 230,00 € 330,00 €

bis 80.000 € 240,00 € 345,00 €

über 80.000 € 250,00 € 360,00 €

 

Artikel 4 

In-Kraft-Treten 

Diese 2. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Niederdorfelden tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft. 
Im Übrigen bleibt die Kostenbeitragssatzung vom 01.08.2018 und die 1. Änderungssatzung vom 
01.03.2020 unverändert. 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorfelden 

 

Klaus Büttner 

Bürgermeister 

 

 
Ausfertigungsvermerk: 

 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten 
wurden. 
 
Niederdorfelden, den xx.xx.xxxx 
 
 
          
 
………………………………….. 
Klaus Büttner 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachungsvermerk: 

 



Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am xx.xx.xxxx im Hanauer Anzeiger öffentlich bekannt 
gemacht. 

 

Niederdorfelden, den xx.xx.xxxx 

 

 

Klaus Büttner 

Bürgermeister 

 



Änderungsvorschlag Kita-Beitragsveränderung zum 01.01.2022
abgestimmt mit Elternbeirat am 14.10.2022

Kostenbeitrag Ü3-Betreuungsplatz

seit 01.08.18 seit 01.08.18 seit 01.08.18 neu ab 01.01.22 neu ab 
01.01.22

neu ab 
01.01.22

Ü3 100 % 
Kostenbeitrag

abzgl. 
Befreiung

zu zahl.Kosten-
beitrag

100 % 
Kostenbeitrag

abzgl. 
Befreiung

zu 
zahl.Kosten-

beitrag

Veränd. 5% Veränd. 
10%

Reduzierung

12:30 150,00 150,00 0,00 174,00 174,00 0,00 0,00
14:30 202,00 162,00 40,00 217,50 174,00 44,00 4,00 5,00 -1,00
15:00 216,00 162,00 54,00 230,00 174,00 56,00 2,00 6,00 -4,00
17:00 270,00 162,00 108,00 290,00 174,00 116,00 8,00 12,00 -4,00

Kostenbeitrag U3-Betreuungsplatz

U3 seit 01.08.18 Gebühr ab 
01.01.22 
(plus 5%) 

abgerundet

Veränderung 
bei 5%

Veränderung bei 
10%

Reduzierung

über 80.000 €
12:30 230,00 240 10,00 20,00 -10,00
15:00 330,00 345 15,00 30,00 -15,00

bis 80.000 €
12:30 220,00 230 10,00 20,00 -10,00
15:00 315,00 330 15,00 30,00 -15,00

bis 60.000 €
12:30 210,00 220 10,00 20,00 -10,00
15:00 300,00 315 15,00 30,00 -15,00

bis 40.000 €
12:30 200,00 210 10,00 20,00 -10,00
15:00 290,00 305 15,00 30,00 -15,00

Kostenbeitrag Ferienbetreuung (Erhöhung 5%)

12.30 Uhr 14.30 Uhr 15.00 Uhr
Je Kind Je Kind Je Kind

Elternbeitrag 10 Tage 
seither 75,00 € 100,00 € 108,00 €

neu ab 01.01.22 78,75 € 105,00 € 113,40 €
gerundet 80,00 € 105,00 € 113,00 €
Veränderung 5,00 € 5,00 € 5,00 €
reduziert gegenüber 
Vorschlag 10 %

-2,00 € -5,00 € -5,00 €

12.30 Uhr 15.00 Uhr
Je Kind Je Kind

Elternbeitrag 10 Tage 
seither 110,00 € 160,00 €

neu ab 01.01.22 115,50 € 168,00 €
gerundet 115,00 € 165,00 €
Veränderung 5,00 € 5,00 €
reduziert gegenüber 
Vorschlag 10 %

-5,00 € -11,00 €

Ü3

U3



Der Gemeindevorstand

Ersteller: 
Fachbereich:
Fachbereich Verwaltungsservice

Drucksachen Nr.: VL-90/2021
Datum, 14.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 30.06.2021
Gemeindevertretung 08.07.2021
Gemeindevorstand 24.08.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 08.09.2021
Gemeindevertretung 16.09.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

Sachdarstellung:
Der von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN gestellte Antrag vom 12.04.21 wird der Gemeinde-
vertretung vorgelegt.

Die Gemeindevertretung hat am 29.04.2021 den o.a. Antrag zur weiteren Beratung in den Haupt- 
Finanz- und Sozialausschuss überwiesen.

Die Gemeindevertretung hat am 16.09.2021 den Antrag zur weiteren Beratung in den Haupt-, Fi-
nanz- und Sozialausschuss verwiesen.

Beschlussvorschlag:
Die Rechtliche prüfung zur Einwohnerfragestunde des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
vom 15.07.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):
(1) Antrag Bündnis90Die Grünen Änderung der Geschäftsordnung
(2) Rechtliche Prüfung HSGB zur Einwohnerfragestunde 15.07.21
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